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D~S

REGIERuNGsRATEs DES KANTONS SOL0THuRN
VOM

Nr. 3421. 30, AUG{TST 1932.

•~1, Die Einwohnergemeinde Olten unterbreitet mit ~chreiben
vom 19. Äugtist 1932 den neu a~fgeste11ten Bebauimgsplan über dasQi
‘biet des~ Fustligfeldes zur Präfung und Genehmigun~

II. Der Regierungsrat hat bereits unterm 5. Jun~. 1905 und
3. Dezember 1906 einem ‘von der Einwohnergemejna,e Olten über das Ge.

biet des Fustligfeld.es aufgestellten Bebauungsplan, in welchem jed

nur einige Haupt—Strassenzüge festgelegt wurden, di~ Genehmigu.ng ei

teilt. Zufolge dem starken Fortschreiten in der Ueberbauung vom Ge

biete der Aarauerstrasse gegen das sogen. Fustligfeld. und nicht zu

letzt sich wegen den stark ‘ver~.nderten Verhältnissen im Verkehr~we~

sah sich die ~inwohnergemeinde Olten genötigt, den beiliegenden, lix

Doppel eingereichten neuen Bebauungsplan aufzustel1e~. Das Gebiet d

Fustligfeldes i~t begrenzt durch die Reiserstrasse nördlich, Fustli

und ~liswa1d südlich, dein Wilerweg nach Osten der Aarburger—Gemejn

degrenze und der S.B,B.-Linje nach Aarburg im Westen. Die öffentlic

Auflage dieses Bebauungsplan.,s erfolgte~ 7. Mai bis 6. Juni 1931.

Die in dieser Zeit eingelangten 5 Einsprachen wurden vom Einwohner—

gemejndera~ der Stadt Olteu abgewiesen. Eine Weiterziehung der Reku

an die Gemeindeversaanmlung erfolgte nicht, Die Genehmigi..uag des f
das Fustliggebiet bestiix~mten neuen Bebauungsplanes durch die ~inwoh

nergemeinde‘vers~~lu~g erfolgte alsda.nn unterm 29, Juni 1932,

III. Gestützt hierauf wird, in Anwendung der ~ 1 und. 13 des

Gesetzes betreffend das Bauwesen vom 10, Juni 1906

beschlossen:
Dem ‘von der Einwohner~ernejnd der~ Olten unterm 294 Jun~

1932 beschlossenen ~uns~aneÜberd~s Gebiet ~

wird die~erteilt,

Der Staatsschrejber~

Bau-Departement ~ mit fii~te~ u~id f~.—~ __ w ~Jtr
J.. genehmigtem PJanexempj,.ar,

Kantonsingenieur (2),
Kreisbäuadjunkt II, in Olten~,
Einw ohnergemeinde Olten, mit genehmigt ein Planexeniplar
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